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§ 140 ÄrzteG 1998 Disziplinarrat und
Disziplinaranwalt

 ÄrzteG 1998 - Ärztegesetz 1998

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.07.2025

1. (1)Über Disziplinarvergehen erkennt der Disziplinarrat der Österreichischen Ärztekammer.

2. (2)Im Rahmen des Disziplinarrates ist zur Durchführung der Disziplinarverfahren für den Bereich eines jeden

Oberlandesgerichtssprengels zumindest eine Disziplinarkommission einzurichten. Die Bestellung mehrerer

Disziplinarkommissionen mit örtlich verschiedenem Wirkungsbereich ist zulässig. Überdies sind jeder

Disziplinarkommission mehrere vom Vorstand der Österreichischen Ärztekammer zu bestellende rechtskundige

Untersuchungsführer beizugeben, die in einer vom Vorstand der Österreichischen Ärztekammer zu führenden

Liste zu erfassen sind.

3. (3)Jede Disziplinarkommission besteht aus dem Vorsitzenden, der rechtskundig sein muss, sowie aus zwei

ärztlichen Beisitzern, die vom Vorstand der Österreichischen Ärztekammer bestellt werden. Für den Vorsitzenden

sind gleichzeitig zwei Stellvertreter, die rechtskundig sein müssen, und für die ärztlichen Beisitzer gleichzeitig vier

Stellvertreter vom Vorstand der Österreichischen Ärztekammer zu bestellen. Mitglieder des Vorstandes der

Österreichischen Ärztekammer dürfen einer Disziplinarkommission nicht angehören.

4. (4)Die ärztlichen Beisitzer haben dem Vorsitzenden vor Antritt ihrer Tätigkeit die gewissenhafte und unparteiische

Erfüllung ihrer Pflichten zu geloben.

5. (5)Die einzelnen Disziplinarkommissionen des Disziplinarrates sind ermächtigt, soweit dies zur Vermeidung

unnötiger Kosten und zur rascheren Durchführung des Verfahrens angezeigt ist, ihre Tätigkeit in den

Räumlichkeiten jener Ärztekammer auszuüben, der der Beschuldigte angehört.
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